
 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Allgemeinen Teils – Laborantinnen und Laboranten 
(Teil B Abschnitt XVI der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA])  
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

3 IX / 1. 
IX – 3 J 

VIII 
EG 3 /  
EG 2 

Angestellte ohne Abschlussprüfung in der Tätigkeit von Labo-
ranten oder Werkstoffprüfern (Physik). 

 
Beschäftigte ohne Abschlussprüfung in der Tätigkeit von Laboran-
tinnen und Laboranten. 

 

 IX / 7. 
IX – 3 J 

VIII 
EG 3 /  
EG 2 

 
Fotolaboranten mit Abschlußprüfung und entsprechender 
Tätigkeit. 
 

 
gestrichen 

 

 VIII / 10. 
IX – 3 J 

VIII 
EG 3 /  
EG 2 

 
Angestellte ohne Abschlussprüfung in der Tätigkeit von Labo-
ranten oder Werkstoffprüfern (Physik) der Vergütungsgrup-
pe IX Fallgruppe 1 nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Ver-
gütungs- und Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 VIII / 5. 
VIII ohne 
Aufstieg  

EG 3 /  
EG 3 

 
Angestellte in Kernforschungseinrichtungen im Sinne der 
Nr. 1 Satz 2 SR 2o, die Strahlungsmessungen durchführen 
und protokollieren (Strahlenschutzlaboranten). 
 

 
gestrichen 

 

5 

VIII / 8. 
VIII – 3 J. 

VII  
EG 5 /  
EG 3 

 
Laboranten und Werkstoffprüfer (Physik) mit Abschlussprü-
fung und entsprechender Tätigkeit 
 

 
1. Laborantinnen und Laboranten mit Abschlussprüfung und 

entsprechender Tätigkeit. 
 

VIII / 9. 
VIII – 3 J. 

VII  
EG 5 /  
EG 3 

 
Angestellte ohne Abschlussprüfung in der Tätigkeit von Labo-
ranten oder Werkstoffprüfern (Physik), die sich durch schwie-
rigere Tätigkeiten aus der Vergütungsgruppe IX Fallgruppe 1 
herausheben. 
 

 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 3, die sich durch schwieri-

gere Tätigkeiten aus der Entgeltgruppe 3 herausheben. 
 

 VIII / 17. 
VIII – 3 J. 

VII  
EG 5 /  
EG 3 

 
Fotolaboranten mit Abschlußprüfung, die sich durch schwie-
rigere Tätigkeiten aus der Vergütungsgruppe IX Fallgruppe 7 
herausheben. 
 

 
gestrichen 
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2 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 VII / 18. 
VIII – 3 J. 

VII  
EG 5 /  
EG 3 

 
Laboranten und Werkstoffprüfer (Physik) mit Abschlussprü-
fung in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIII Fallgrup-
pe 8 nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und 
Fallgruppe. 

weggefallener Aufstieg 

 VII / 19. 
VIII – 3 J. 

VII  
EG 5 /  
EG 3 

 
Angestellte ohne Abschlussprüfung in der Tätigkeit von Labo-
ranten oder Werkstoffprüfern (Physik) der Vergütungsgrup-
pe VIII Fallgruppe 9 nach dreijähriger Tätigkeit in dieser Ver-
gütungs- und Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 VII / 27. 
VIII – 3 J. 

VII  
EG 5 /  
EG 3 

 
Fotolaboranten mit Abschlußprüfung in einer Tätigkeit der 
Vergütungsgruppe VIII Fallgruppe 17 nach dreijähriger Tätig-
keit in dieser Vergütungs- und Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 

 VII / 12. 
VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

 
Strahlenschutzlaboranten in Kernforschungseinrichtungen im 
Sinne der Nr. 1 Satz 2 SR 2o, die sich dadurch aus der Ver-
gütungsgruppe VIII Fallgruppe 5 herausheben, daß sie Strah-
lenmessungen zu beurteilen und Empfehlungen für strahlen-
schutzgerechtes Verhalten zu geben haben. 
 

 
gestrichen 

 

6 VII / 17. 
VII – 4 J 

IVb 
EG 6 /  
EG 5 

 
 
Laboranten und Werkstoffprüfer (Physik) mit Abschlußprü-
fung, die sich durch besondere Leistungen aus der Vergü-
tungsgruppe VIII Fallgruppe 8 herausheben. 
 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt, dass sie be-
sondere Leistungen erfordert. 
 

 VIb / 26. 
VII – 4 J 

IVb 
EG 6 /  
EG 5 

 
Laboranten und Werkstoffprüfer (Physik) mit Abschlussprü-
fung in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VII Fallgrup-
pe 17 nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und 
Fallgruppe 
 

weggefallener Aufstieg 
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3 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

8 VIb / 25. 
VIb – 5 J 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Laboranten und Werkstoffprüfer (Physik) mit Abschlußprü-
fung, die sich durch besondere Bewährung und selbständige 
Leistungen aus der Vergütungsgruppe VII Fallgruppe 17 
herausheben. 
 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit 
sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 heraushebt, dass sie 
selbstständige Leistungen erfordert. 
 

 Vc / 28. 
VIb – 5 J 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Laboranten und Werkstoffprüfer (Physik) mit Abschlussprü-
fung in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIb Fallgrup-
pe 25 nach fünfjähriger Tätigkeit in dieser Vergütungs- und 
Fallgruppe. 
 

weggefallener Aufstieg 
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